
KUNDENINFORMATIONSBLATT

Stand: 16.11.01

TIPPS ZUM GEBRAUCHTWAGENKAUF
WAS SIE BEIM KAUF EINES GEBRAUCHTWAGENS BEACHTEN SOLLTEN:

1. Überprüfen Sie das Fahrzeug auf eventuelle Unfallschäden (Lackabweichungen, Schweißnähte
und Karosserie auf Originalzustand überprüfen).

2. Prüfen Sie die Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung nach §29 StVZO (mindestens noch ein
Jahr gültig) und der Abgasuntersuchung (AU).

3. Zustand der Bereifung (Profiltiefe, einseitige Abnutzung).

4. Überprüfen Sie die Scheckhefteintragungen mit Kilometerstand (eventuell Einsicht in
Inspektionsrechnungen nehmen).

5. Führen Sie eine Funktionsprüfung mittels Probefahrt durch (Kupplung, Getriebe, Bremsanlage,
elektrische Einrichtungen, Schiebedach, Geradeauslauf, Motorenrundlauf, Kompressionsbild
anfertigen).

6. Prüfen Sie das Fahrzeug auf Durchrostung (Bodengruppe, Kotflügel, Radhäuser, Kofferraum,
Reserveradmulde, Türen, im Innenraum unter Fußmatten, Front- und Heckpartie).

7. Überprüfen Sie Motor, Getriebe und Hinterachse auf Undichtigkeit.

8. Prüfen sie die Kühlflüssigkeit mittels Sichtkontrolle (auf Ölverschmutzung und Füllmenge achten),
ab Oktober auf Frostschutzanteil.

9. Überprüfung des Fahrzeugbriefs und -scheins, ob die Fahrzeugdaten übereinstimmen und der
Verkäufer rechtmäßiger Eigentümer ist.

10. Lassen Sie sich sämtliche Zusicherungen über die Kilometerleistung und eventuelle Garantie im
Kaufvertrag ebenso vermerken wie eine mitverkaufte Zusatzausstattung bzw. mitverkauftes
Zubehör (inkl. genauer Beschreibung).

11. Lassen Sie sich eine schriftliche Verkaufsvollmacht vorweisen, wenn nicht der
Fahrzeugeigentümer selbst mit Ihnen verhandelt.

12. Melden Sie den Wagen sogleich bei der für Sie zuständigen Zulassungsstelle um.

Folgende Unterlagen benötigen Sie:
� Fahrzeugbrief
� Fahrzeugschein (bei stillgelegtem Fahrzeug statt dessen die Stillegungsbescheinigung)
� AU-Bescheinigung (Abgas-Untersuchung)
� Versicherungsbestätigung (Doppelkarte)
� Personalausweis bzw. Reisepass
� Falls sie nicht selbst zur Zulassungsstelle fahren, Vollmacht für ihren Beauftragten, der ebenfalls

seinen Personalausweis bzw. seinen Reisepass dabeihaben muss.

Bitte sprechen Sie uns bei weiteren Fragen an!


